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E inanzant E'ulda
PF 13 46, 35003 Fulda

Henrn
Heinz Peter
Unterrn Iin
36469 Ti

Bestirnung der wirtschaftlichen Einheit
Lage
Neuhof Genarkunq'

Mörikestraße 5

Feststellungen zun Elnheitswert
Grund der FesLsLeIlung

Zure chnungsfortschre i bung

Feststel Iung
Der ElnheiLswert beträgt -wie blsher-

(das entsprichl
GrundsLüc*sarL' -wie bisher- Einfamilienhaus
VermögensarL: -wiebisher-Grundvernögen

Festsetzung des Grundsteuernessbatrags
Grund der Eestsetzung

Neuveranlagung

Festsatzung
Der Grundsteuermessbetrag wird fesLgesetzt auf

(nachrichtlich: bisher.
das entspricht

Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit

Eigentümer / SLeuerschuldner

Erbengemein schaft
Sauerwein -ReB
Mörickestr. 5
36119 Neuhof

Bescheid
über

den Einheitswert des Grundbesitzes und

den Grunditeuermessbetra g

auf den 01.01 .2010

2L.269 e
41 .500 DM)

55,29 e
55 ,30 e,

10E,16 DM)
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aIs GesellschafLer bürgerllchen Rechts
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andere Stellen; rtäch Verelnbarung

Dienstgebäude ' Königstr. 2
lelefon t 066L-924-0L
e-mail : poststelIe@FA-FDA.IIessen.de
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Stouerboschaid (Ilurchschrift) 
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Endgliltlg veran-
lagt/fostgestellt

ileuveranlagung/

llertfortschr.ibung
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AT:,z\ Für endsül-r1 Vorbehalt der Nach-r1
,V tig erklärtL/ prüfung aufgehoben V Blatt:

55057 Fulda 29.06.201I
Königstraße 2

Telefon 066L 9241L04
Telefax 066L-924L606, Zimmer U 13E
Bearbeiter Frau Both

Betei I igte

1. Hans-Joachiu
Sauerwe i n
An Rippberg 9
35119 Neuhof



Aktenz.: IE 097 0025 005 000 E Seite ?

2. Margarete
Sauerwe i n
Gerloser l{eg 11
36037 Fulda

aIs GesellschafLer bürgerlichen Rechts

3. I{einz Peter
ReB
Unlern Lindenbers 14
36469 Tiefenort

aIs Gesellschafter bürgerlichen Rechts

Enläutenungen
Die wirtschaftliche Einheit isL Ihnen a1s EigenLümer zuzurechnen.
Die Gemeinde erhebt die Grundsteuer nach dem neuen Steuermessbetrag. Sie erteilt Ihnen darübar
einen Grundsteuerbescheid. An die Finanzkasse dss Finanzamts sind Zahlungen aufgrund des
Grundsteuernessbescheids nicht zu laisten.
Die Dl'l-Beträge rurden nit dem amtlichen Kurs (1 € = 1195583 Dl,l) in Euro-Beträge umgerechnet und
nach EG-Recht kaufnännisch gerundat. Der Einheitswent wurde auf volle Euro abgerundet.

Rechtsbehe lf sbe lehnung
Die nit diesem Einheitswertbescheid und Grund-
steuermessbescheid bekannt geqebenen Entschei-
dungen können miL dem Einspruch angefochten
werden,
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit
dieser Beschei<i einen VerwaltungsakL ändert oder
ersetzt, gegen den ein zuIässiger Einspruch oder
(nach einen zulässigen Einspruch) eine zu1ässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde
anhänglg ist. In diesem FaI1 wird der neue
VerwalLungsakL Gegenstand des Rechtsbehelfs-
verfahrens.
Zur Einlegung des Einspruchs isL der in .§ 352 AO
benannLe Personenkreis befugt.
Der Einspruch is! . bei dem vorbezeichneten
Finanzamt schriftlich einzureichen oder zur Nie-
derschrifL zu erklären.
Die Erist für die Einlegung eines Rechtsbehelfq
beLrägt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des
Tages, an dem Ihnen dieser Beschei.d bekannt ge-
geben worden isL. Bei Zusendung durch einfachen

oder Zustellung durch eingeschriebenen Brief
gilt die Bekanntgabe mit dem dritLen Tag nach
Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass
der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zuge-
ganqen ist. Bei Zustellung miL Zustellungsur-
kunde oder geger: Empfangsbekenntnis isL der Tag
der Bekannt.gabe der Tag der ZusLeIlunq.

Hinweisr Die in diesem Bescheid getroffenen Ent-
scheidungen werden anderen Bescheiden (Eolgebe-
scheiden) zugrunde gelegt. Einwendungen gegen
diese EnLscheidungen können nur durch Einspruch
gegen diesen Bescheid innerhalb der Einspruchs-
frj.sL geltend gemacht werden, nicht jedoch gegen
den Folgebescheid.
Auch wenn gegen den FestsLellungsbescheid Ein-
spruch eingelegt wird, bIeibL der Erlass eines
Folgebescheids zulässig. Soweit die Vollziehung
des Feststellungsbescheids ausgeseLzt wird, wird
auch die VolIziehungT des Folgebescheids ausge-
setzt.
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